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Unser Zeichen: Loib ConslantirlmnsAn die Betreiberiruerl und Betreiber
von Reaktor- und Inertstofftleponisn

Ft'eiburg, 24. Dezen$er 201I

Iahraftfreten des kantonalen Gesetzes iiber belnstete Sfandorte - Abgabe auf {ler Ablagenrng
von Abfällen

Sehr geelute Damen und Henen

Das am 7. September 201I votu Grossen Rat verabschiedete Gesetz tibel belastete Standorte
(AltfastG) tritt am l. Januar 2012 in Klaft; dies entschied del Staatslat am l6. Novernber dieses
Jahres. Den genauen Woltlaut des üesetzes finden Sie irn Anhang.

I* Anrryendtng dieses Geselzes tntissen alle hhaberiruren und Inhabel von Deponien im Kanton
Frciburg eine Abgabe auf der Ablagerung voll Abfüllen entrichten, Die Ablagetlrng von
tlm,eischmutztem Aushub-, Abranm- und Ausbruchmaterial in Deporrien oder Teilen einer
Deponie, die ausschliesslich ftir solches Material vorgesehen ist, ist von dieser Abgabe befreit.

Die Abgabe belr,ägt:

> 5 Franken pro Tonne bei Inertstoffdeponien (ID);
> 15 Franken pro Torure bei Reaktordeponien (RAD);
> 1? Flanken pro Torure bei Reststofftleponien.

Das Gesetz legelt anch den Einzug der Abgabe, Das Ausfiill'ungsreglement ist in Ausarbeitung.

Äb clem l. Januar 2012 rniissen Sie diese knntonnte Abgnbe crheben, Im Übrigen nlache iclr
$ie darauf aufmsrksam, dass Sie tler RUBD (dem Staat) jerveils bis spätestens Ende Februar'
für rlie im vornngegangenen Kalentlerjahr entstantlenen Abgabeforderungen eine clefaillierte
Abgabedeklaration einreichen miissen, Das Amt filr Urnrvelt (AfU) legt clarauf tlie geschuldete
Abgabe fest. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage, Das AflJ rvird Ihnen genauere Informatioiren
zukontrnen lassen, doch kann ich vonvegttelmen, dass die Verfahren und Formulare denjenigen des
Bundes für die Umsetzung der Bundesverorduung übel die Abgabe zur Sanierurg von Altlasten
(VASA) gleichen werden,


